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Notiz für den Vorsteher des Politischen Departements, P. Graber1

Antrag des EFZD vom 20. Dezember 19762 betreffend Mitwirkung 
an internationalen Währungsmassnahmen. Unterstützung für 

Grossbritannien3

  Bern, 21. Dezember 1976

1. Herr Minister Zwahlen hat uns über seine Haltung zu diesem Antrag, 
der ihm in den Grundzügen bekannt war, informiert. Wir sind der Meinung, 
dass der Bundesrat von diesem Bericht Kenntnis nehmen und sich bereit er-
klären sollte, an einer Stützungsaktion im Rahmen des IMF zugunsten Gross-
britanniens mitzuwirken.

2. Wir begrüssen es, wenn die Schweiz diesmal4nicht mit dem Schuldner 
direkt, sondern mit dem IMF die Kreditvereinbarung schliesst (Seite 4). Dies 
verstärkt die Rolle des Währungsfonds5, der den Kredit von 3,9 Mia. $ der 
britischen Regierung nur tranchenweise ausrichten und somit eine Kontrolle 
über deren Wirtschaftspolitik beibehalten wird.

Aus politischer Sicht möchten wir aber auf folgendes hinweisen: es ist an-
zunehmen, dass schweizerischerseits die Gesamtquote von 865 Mio. Fr. für 
eine IMF-Aktion in Anspruch genommen wird. Zahlreiche an den GAB 
Vereinbarungen beteiligte Staaten werden nur symbolische Leistungen er-
bringen, so dass von den finanzkräftigeren Ländern umso grössere Beiträ-
ge erwartet werden6. Sollte nun aber Italien7 in den ersten Monaten 1977 an 
den IMF gelangen – ein derartiges Kreditgesuch scheint uns wahrscheinlich 
– wäre es äusserst unerwünscht, wenn wir wegen der Erschöpfung unserer 
Mittel im GAB an keiner weiteren IMF-Aktion mehr teilnehmen könnten. 
Eine Lösung könnte z. B. darin bestehen, dass die SNB nicht den gesamten 
Betrag, den sie dem IMF zugunsten Grossbritanniens zur Verfügung stellt, 
durch den Bund garantieren lässt. Damit wäre für eine kommende Operation 

1. Notiz (Kopie): CH-BAR#E2001E-01#1991/17#2429* (C.41.103.2.(4)). Verfasst und unterzeich-
net von E. Thurnheer. Diese Kopie ging an A. Weitnauer.
2. Für den Antrag des Finanz- und Zolldepartements vom 20. Dezember 1976 vgl. das BR-Prot. 
Nr. 2324 vom 22. Dezember 1976, dodis.ch/51122.
3. Vgl. dazu die Note der britischen Botschaft in Bern an das Finanz- und Zolldepartement vom 
15. Dezember 1976, dodis.ch/51123 sowie das Schreiben von G.-A. Chevallaz an D. Healey vom 
13. Januar 1977, dodis.ch/51124.
4. Zu früheren schweizerischen Beteiligungen an der internationalen Währungshilfe für Grossbri-
tannien vgl. DDS, Bd. 23, Dok. 128, dodis.ch/31415 sowie DDS, Bd. 24, Dok. 116, dodis.ch/33022, 
bes. Anm. 6.
5. Vgl. dazu den Bericht von J. Zwahlen vom 7. Oktober 1977, dodis.ch/50436, bes. Punkt IV sowie 
das Rundschreiben von G. Kündig vom 11. Oktober 1977, dodis.ch/50207.
6. Vgl. dazu die Notiz von D. Kaeser an G.-A. Chevallaz vom 12. Januar 1977, dodis.ch/51129.
7. Vgl. dazu die Notiz von G.-A. Chevallaz an die Mitglieder des Bundesrats vom 26. April 1977, 
dodis.ch/54122.
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Protokoll des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank1

Internationales Erbrecht und Behandlung herrenloser Nachlässe 
durch die Banken

  [Zürich,] 30. Dezember 1976

Das Direktorium nimmt Kenntnis von einer das Papier der Rechtsabtei-
lung vom 23.8.762 ergänzenden Notiz3, die folgende Schlussfolgerungen ent-
hält:
1. Der auf Eigentum beruhende Anspruch des Kunden gegenüber der Bank 

auf Herausgabe von Wertpapieren, Gold, Schmuckgegenständen etc. ver-
jährt nicht. Bei Geldforderungen des Kunden kann die Bank unter Um-
ständen die Einrede der Verjährung geltend machen.

2. Eine gesetzliche Verpflichtung des Bankiers, über die Erbansprüche an 
bei ihm liegenden Werten Nachforschungen anzustellen, besteht nicht. 
Eine vertragliche Verpflichtung kann eventuell unter ganz besonderen 
Umständen angenommen werden, nämlich dann, wenn ein enges persön-
liches Verhältnis zwischen Bankier und Kunde besteht.

3. Eine Sonderregelung der «erblosen» Vermögen analog dem Bundesbe-
schluss von 19624 ist rechtlich möglich. Der politische Nutzen ist gegen-

1. Protokoll Nr. 1130: CH-SNB, Protokolle des Direktoriums. Protokollauszug an das 1. Depar-
tement.
2. Notiz von P. Ch. Gutzwiller vom 23. August 1976, dodis.ch/54440.
3. Notiz von P. Ch. Gutzwiller vom 20. Dezember 1976, dodis.ch/54441.
4. Bundesbeschluss über die in der Schweiz befindlichen Vermögen rassisch, religiös oder po-
litisch verfolgter Ausländer oder Staatenlosen vom 20. Dezember 1962, AS, 1963, S. 423–432, 
dodis.ch/2108. Vgl. dazu DDS, Bd. 22, Dok. 147, dodis.ch/30752.

zur Unterstützung Italiens (oder auch Frankreichs) von seiten des Bundes 
noch ein gewisser Spielraum vorhanden.

Die Modalitäten für die Hilfe an Grossbritannien werden später festge-
setzt8. Wir wollten aber nicht verfehlen, diese politischen Aspekte, die uns 
wichtig scheinen und auf die ev. auch im Bundesrat hingewiesen werden 
könnte, hervorzuheben.

8. Vgl. dazu die Notiz von P. Ehrsam und F. Leutwiler an G.-A. Chevallaz vom 5. Januar 1977, 
dodis.ch/51127; die Notiz von D. Kaeser an G.-A. Chevallaz vom 11. Januar 1977, dodis.ch/51125 
sowie das Schreiben von G.-A. Chevallaz an die Schweizerische Nationalbank vom 19. Januar 
1977, dodis.ch/51128.
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